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Zweite Verordnung 
zur Änderung der  

Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Vom 6. Juli 2021

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2021 
(BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, sowie § 11 der COVID -19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz 
AT 08.05.2021 V1) verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Dritten SARS-CoV-2- 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 15. Juni 2021 (GVBl. S. 634), die durch Verordnung vom 22. Juni 
2021 (GVBl. S. 686) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt gefasst:
„§ 21  Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden“

b) Die Angabe zu § 38 wird wie folgt gefasst:
„§ 38  Großveranstaltungen und Experimentierklausel“

2. § 2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Sofern  in dieser Verordnung eine Maskenpflicht vorge-

schrieben ist, ist eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, 
soweit nichts Abweichendes geregelt ist. Die Pflicht zum Tragen 
einer Maske besteht nicht, soweit sich Personen an einem ihnen 
zugewiesenen festen Platz aufhalten und in geschlossenen Räu-
men eine ausreichende maschinelle Belüftung sichergestellt ist. 
Eine Maske ist derart zu tragen, dass Mund und Nase enganlie-
gend bedeckt werden und eine Ausbreitung von Tröpfchen und 
Aerosolen durch Atmen, Husten, Niesen oder Sprechen vermin-
dert wird. Eine medizinische Gesichtsmaske im Sinne dieser 
Verordnung ist eine aus speziellen Materialien hergestellte Schutz-
maske, die den in der Anlage genann ten Anforderungen entspricht 
und über kein Ausatemventil verfügen darf. Eine FFP2-Maske im 
Sinne dieser Verordnung ist eine aus speziellen Materialien her-
gestellte Schutzmaske, die den in der Anlage genannten Anforde-
rungen  entspricht  und  über  kein Ausatemventil  verfügen  darf. 
Sofern in dieser Verordnung vorgeschrieben ist, eine medizi-
nische Gesichtsmaske zu tragen, kann auch eine FFP2-Maske ge-
tragen  werden.  In  einem  bereichsspezifischen  Hygienerahmen-
konzept nach § 5 Absatz 2 oder in einer auf Grund von § 39 er-
lassenen  Rechtsverordnung  kann  die  Pflicht  zum  Tragen  einer 
medizinischen Gesichtsmaske bestimmt werden.“

3. § 3 wird wie folgt gefasst:
„§ 3 

Zutrittssteuerung
Sofern in dieser Verordnung eine Zutrittssteuerung vorgese-

hen ist, gilt bei der Öffnung einer Einrichtung die Steuerung des 
Zutritts zur Sicherung des Mindestabstandes ein Richtwert von 
insgesamt höchstens einer nutzenden Person pro 5 Quadrat-
metern der für den jeweiligen Zweck genutzten Fläche für die 
maximal zulässige Anzahl von Besucherinnen und Besuchern 
oder anderen Nutzenden je genutzter Fläche der entsprechenden 
Räumlichkeiten.“

4. § 4 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf ausschließlich 

zum Vollzug infektionsschutzrechtlicher Vorschriften, insbeson-
dere zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Die nach Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 6 erhobenen Daten sind für die Dauer von 
zwei Wochen, die nach Absatz 1 Nummer 7 erhobenen Daten 
sind für die Dauer von 48 Stunden, beginnend mit der Beendi-
gung  des  die  Pflicht  zur Anwesenheitsdokumentation  begrün-
denden Ereignisses, geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte 
aufzubewahren oder zu speichern. Nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist ist die Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder 
zu vernichten.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der gemeinsame Aufenthalt im Sinne dieser Verord-
nung ist im Freien nur gestattet mit höchstens 100 zeitgleich 
anwesenden Personen.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Nummer 4 wird aufgehoben.
bb) Die Nummern 5 bis 7 werden die Nummern 4 bis 6.

6.  In  §  10 Absatz  1 werden die Wörter  „sowie  auf Parkplätzen“ 
gestrichen.

7. § 11 wird wie folgt geändert:
a)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „500“  durch  die  Angabe 

„1 000“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Auf Veranstaltungen sind die Bestuhlung und Anord-
nung der Tische so vorzunehmen, dass zwischen Personen, 
die nicht zum engsten Angehörigenkreis gehören, ein Min-
destabstand von 1,5 Metern eingehalten wird oder ein aus-
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15. § 21 wird wie folgt gefasst:

„§ 21 
Maskenpflicht in Büro- und Verwaltungsgebäuden

In Büro- und Verwaltungsgebäuden besteht  für Beschäftigte 
sowie Besucherinnen und Besucher eine Maskenpflicht, es sei 
denn sie halten sich an einem festen Platz auf oder können den 
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.“

16. In § 24 werden die Wörter „endet ab dem 21. Juni 2021 der ein-
geschränkte Regelbetrieb und es“ gestrichen.

17. § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26 
Hochschulen

(1) Staatliche, private und konfessionelle Hochschulen führen 
ihren Lehrbetrieb im Sommersemester 2021 grundsätzlich mit 
Online-Formaten und nicht im Präsenzlehrbetrieb. Lehrveran-
staltungen,  Praxisformate  und  Prüfungen  dürfen  unter Beach-
tung der grundsätzlichen Pflichten, der Schutz- und Hygienere-
geln nach Teil 1 sowie der jeweils in den Hochschulen geltenden 
besonderen Bestimmungen in Präsenzform durchgeführt werden. 
Die Hochschulen regeln im Rahmen ihrer Schutz- und Hygiene-
konzepte die Testung von Studierenden in Bezug auf eine Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, soweit Studierende an 
den Hochschulen präsent sind,  insbesondere für Teilnehmende 
an Lehrveranstaltungen, Praxisformaten und Präsenzprüfungen. 
An Lehrveranstaltungen, Praxisformaten und Prüfungen in Prä-
senzform  dürfen  nur  Studierende  teilnehmen,  die  mindestens 
zweimal wöchentlich ein negatives Testergebnis nachweisen, 
soweit sie an mehreren Tagen der Woche an Präsenzformaten 
oder Präsenzprüfungen teilnehmen; die Teilnahme an lediglich 
einer Präsenzveranstaltung in der Woche erfordert lediglich den 
Nachweis eines negativen Testergebnisses. In Präsenzform durch-
geführt werden insbesondere
1. Praxisformate, die spezielle Labor- und Arbeitsräume an 

den Hochschulen erfordern, 
2. praktischer Unterricht in medizinisch-klinischen Studien-

gängen, 
3.  künstlerischer Unterricht, 
4. sportpraktische Übungen,
5.  Präsenzformate  zur  Einführung  von  Studienanfängerinnen 

und Studienanfängern sowie
6. Lehrveranstaltungen, Praxisformate und Prüfungen, die pan-

demiebedingt  nicht  oder  nicht  wie  geplant  durchgeführt 
werden konnten.

In Lehrveranstaltungen und Praxisformaten in Präsenzform 
nach Satz 5 richtet sich die maximale Anzahl von teilnehmenden 
Studierenden nach den Hygienekonzepten der Hochschulen. Die 
Anwesenheit von Studierenden und Lehrenden bei Präsenz-
veranstaltungen ist zu dokumentieren.
(2)  Hochschulbibliotheken  dürfen  Arbeitsplätze  und  PC-

Pools nur für Personen öffnen, die negativ getestet sind, sofern 
ein Einlass nur nach vorheriger Terminbuchung erfolgt. 

(3) In geschlossenen Räumen der Hochschulen und Hoch-
schulbibliotheken besteht eine Maskenpflicht. 
(4) Für Mensen des Studierendenwerkes gelten die Regelun-

gen für Gastronomie und Kantinen nach § 18 entsprechend.“
18. § 27 wird wie folgt gefasst:

„§ 27 
Weitere Bildungseinrichtungen

(1) An Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen der 
allgemeinen Erwachsenenbildung, Musikschulen, Jugendkunst-
schulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenarbeitsschulen sowie 
freien Einrichtungen im Sinne des Schulgesetzes und ähnlichen 
Bildungseinrichtungen ist in geschlossenen Räumen eine medi-
zinische Gesichtsmaske zu tragen. Die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske besteht nicht, soweit sich die 

reichender Infektionsschutz durch andere Schutzmaßnahmen 
oder Schutzvorrichtungen zur Verringerung der Ausbreitung 
übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel gewährleistet werden 
kann. Bei Veranstaltungen mit mehr als 20 zeitgleich Anwe-
senden ist anwesenden Besucherinnen und Besuchern ein 
fester Platz zuzuweisen, sofern nicht alle Anwesenden nega-
tiv getestet sind. Der Mindestabstand nach Satz 1 kann unter-
schritten werden, sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektio-
nen und Aerosolen sichergestellt ist oder alle anwesenden 
Besucherinnen und Besucher negativ getestet sind. Für gast-
ronomische Angebote gilt § 18 Absatz 1 entsprechend.“

c)  In  Absatz  4  wird  die  Angabe  „1 000“  durch  die  Angabe 
„2 000“ ersetzt.

d) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht eine Masken-
pflicht.“

e)  Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:
„Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn die jeweilige 
Veranstaltung gewerblich durchgeführt wird.“

f)  In Absatz  8  werden  die Angabe  „500“  durch  die Angabe 
„750“ und die Angabe „20“ durch die Angabe „50“ ersetzt.

8. § 12 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Für  Teilnehmende  an  religiös-kultischen  Veranstaltungen  in 
geschlossenen Räumen besteht eine Maskenpflicht.“

9. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Für Teilnehmende  an Versammlungen unter  freiem 
Himmel im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Ar-
tikel 26 der Verfassung von Berlin besteht eine Masken-
pflicht. Wird die Versammlung als Aufzug unter ausschließ-
licher Nutzung von Kraftfahrzeugen durchgeführt, gilt § 10 
Absatz 3 Nummer 2 entsprechend. § 19 Absatz 1 Nummer 1 
des Versammlungsfreiheitsgesetzes Berlin vom 23. Februar 
2021 (GVBl. S. 180) steht dem Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske zum Infektionsschutz nicht entgegen.“

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) An Versammlungen in geschlossenen Räumen mit 

mehr als 50 zeitgleich anwesenden Personen dürfen nur Per-
sonen  teilnehmen,  die  negativ  getestet  sind.  Für  Teilneh-
mende besteht eine Maskenpflicht.“

10. § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15 

Maskenpflicht
(1) Für Personal sowie Kundinnen und Kunden in Einzelhan-

delsgeschäften aller Art und Einkaufszentren (Malls), in Hand-
werks-, Dienstleistungs- und anderen Gewerbebetrieben mit Pub-
likumsverkehr  sowie  für  Personal  in  Gaststätten  mit  Gäste-
kontakt und Gäste in Gaststätten besteht eine Maskenpflicht.
(2)  Für  Personen  auf  Märkten  und  in  Warteschlangen  im 

Freien besteht eine Maskenpflicht.“
11. § 16 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Auf Jahrmärkten und Volksfesten besteht eine Masken-
pflicht.“

12. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Die Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 2 bis 4.
c) Im neuen Absatz 3 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.

13. In § 18 Absatz 1 werden die Wörter „dürfen für den Publikums-
verkehr geöffnet werden. Sie“ gestrichen.

14. In § 19 Absatz 1 werden die Wörter „nach vorheriger Termin-
buchung für einen fest begrenzten Zeitraum“ durch die Wörter 
„ , soweit geschlossene Räume betroffen sind, nur“ ersetzt.
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(5) Angebote der kulturellen sowie historisch-politischen Bil-
dung in Kultureinrichtungen dürfen entsprechend der Regelun-
gen des § 11 in Präsenz stattfinden.“

21. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „500“ durch die Angabe 
„750“ ersetzt.

22. § 34 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „500“ durch die Angabe 

„1 000“ ersetzt.
b)  In Absatz  3  werden  nach  dem Wort  „dürfen“  die Wörter  

„ , soweit geschlossene Räume betroffen sind,“ eingefügt.
c) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Für Besucherinnen und Besucher von in den Absätzen 1 
bis 4 genannten Einrichtungen und Stätten besteht eine Mas-
kenpflicht.“

23. § 38 wird wie folgt gefasst:
„§ 38 

Großveranstaltungen und Experimentierklausel
(1) Die Zulassung von Veranstaltungen mit mehr als 2 000 

zeitgleich anwesenden Personen im Freien und mit mehr als 
1 000 zeitgleich anwesenden Personen in geschlossenen Räu-
men findet durch die jeweils fachlich zuständige Senatsverwal-
tung  im  Einvernehmen  mit  der  für  Gesundheit  zuständigen  
Senatsverwaltung statt. Dies kann nach den Kriterien des Be-
schlusses  der  Chefinnen  und  Chefs  der  Staats-  und  Senats-
kanzleien vom 6. Juli 2021 zu Großveranstaltungen erfolgen. 
Die Zulassung kann sich auch auf bestimmte Veranstaltungs-
formen sowie einzelne Veranstaltungsorte beziehen.
(2)  Die  jeweils  fachlich  zuständige  Senatsverwaltung  kann 

über Absatz 1 hinaus im Einvernehmen mit der für Gesundheit 
zuständigen Senatsverwaltung in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. 
Die Kriterien, die für die Zulassung eines Antrags nach Satz 1 
mindestens erfüllt sein müssen, kann die jeweils fachlich zustän-
dige Senatsverwaltung in einem bereichsspezifischen Hygiene-
rahmenkonzept festlegen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

24. In § 39 Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Räumen“ die 
Wörter „und Regelungen zur Maskenpflicht für Kinder vor Voll-
endung des sechsten Lebensjahres während des Schulbesuchs“ 
eingefügt.

25. § 41 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 

des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 keine medizinische Gesichts-

maske trägt und keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2, Ab-
satz 2, § 21, § 27 Absatz 1, § 28 Absatz 1, § 29 Absatz 3 
Satz 2 oder § 34 Absatz 5 Satz 2 und 3 vorliegt,

2. entgegen § 4 Absatz 5 Angaben nicht vollständig oder nicht 
wahrheitsgemäß macht, soweit keine Ausnahme nach Ab-
satz 5 Satz 4 vorliegt,

3. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und 
Hygienekonzept erstellt,

4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 kein individuelles Schutz- und 
Hygienekonzept  auf  Verlangen  der  zuständigen  Behörde 
vorlegt,

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 die Einhaltung der im Schutz- 
und Hygienekonzept  festgelegten Schutzmaßnahmen nicht 
sicherstellt, 

6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 2 nicht un-
verzüglich eine PCR-Testung herbeiführt,

7.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder 
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung er-
möglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme 
nach § 7 Absatz 1 Satz 1 vorliegt,

Teilnehmenden an dem ihnen zugewiesenen festen Platz aufhal-
ten  und  für  alle  Plätze  die  Einhaltung  des  Mindestabstands  
sichergestellt ist.
(2) Im Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetrieb tätige Perso-

nen in den in Absatz 1 genannten Einrichtungen haben zweimal 
wöchentlich ein negatives Testergebnis nachzuweisen, erfolgt 
die Tätigkeit lediglich an einem Tag der Woche, ist lediglich ein 
negatives Testergebnis am Tag der Tätigkeit nachzuweisen. Für 
die Teilnahme am Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetrieb nach 
Absatz  1  findet  §  11 Absatz  8 mit  der Maßgabe Anwendung, 
dass, sofern die Teilnahme am Lehr-, Betreuungs- und Prüfungs-
betrieb mehr als zweimal die Woche erfolgt, lediglich zwei ne-
gative Testergebnisse an nicht aufeinanderfolgenden Tagen nach-
zuweisen sind. Eine Testverpflichtung entfällt für Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die im Rahmen des Schulbesuchs regel mäßig 
getestet werden sowie für alle Angebote im Freien.
(3) Darüber hinaus gilt, dass Angebote an den in Absatz 1 ge-

nannten Bildungseinrichtungen, bei denen es zu sportlicher Be-
tätigung, körperlich anstrengender Bewegung und direktem 
Körperkontakt kommt, nur unter Beachtung der Regelungen der 
§§ 30 bis 32 zulässig sind. 

(4) Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche 
Einrichtungen  dürfen  nur  von Kundinnen  und Kunden  aufge-
sucht werden, die negativ getestet sind.“

19. § 28 wird wie folgt gefasst:

„§ 28 
Berufliche Bildung

(1)  In der beruflichen Bildung  ist  in geschlossenen Räumen 
eine  medizinische  Gesichtsmaske  zu  tragen.  Die  Pflicht  zum 
Tragen  einer Maske  besteht während  Prüfungen  nicht,  soweit 
sich die Teilnehmenden an dem ihnen zugewiesenen festen Platz 
aufhalten  und  für  alle  Plätze  die  Einhaltung  des  Mindestab-
stands sichergestellt ist.
(2) In der beruflichen Bildung nach Absatz 1 tätige Personen 

haben zweimal wöchentlich ein negatives Testergebnis nachzu-
weisen. Erfolgt die Tätigkeit lediglich an einem Tag der Woche, 
ist lediglich ein negatives Testergebnis am Tag der Tätigkeit 
nachzuweisen. Für die Teilnahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb 
oder an sonstigen Veranstaltungen der beruflichen Bildung nach 
Absatz  1  findet  §  11 Absatz  8 mit  der Maßgabe Anwendung, 
dass, sofern die Teilnahme mehr als zweimal die Kalenderwo-
che erfolgt, lediglich zwei negative Testergebnisse an nicht auf-
einanderfolgenden Tagen nachzuweisen sind. Eine Testver-
pflichtung entfällt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im 
Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden sowie für 
alle Angebote im Freien. 
(3) Für Maßnahmen zur Förderung der Eingliederung in den 

Arbeitsmarkt gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.“
20. § 29 wird wie folgt gefasst:

„§ 29 
Kulturelle Einrichtungen

(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und andere 
kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsstätten in öffentli-
cher und privater Trägerschaft dürfen für den Publikumsverkehr 
entsprechend der Regelungen des § 11 geöffnet werden. 

(2) Bei der Öffnung von Museen, Galerien und Gedenkstätten 
sowie Bibliotheken und Archiven sind die Vorgaben zur Zutritts-
steuerung einzuhalten.
(3) Für Besucherinnen und Besucher von in den Absätzen 1 

und 2 genannten Einrichtungen und Stätten besteht eine Mas-
kenpflicht. Die Pflicht nach Satz 1 besteht im Freien dann nicht, 
wenn  der Mindestabstand  jederzeit  sicher  eingehalten werden 
kann.

(4) Die Anwesenheit der Besucherinnen und Besucher von 
Einrichtungen nach den Absätzen 1 ist zu dokumentieren, soweit 
auch geschlossene Räume betroffen sind. 
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Rechtsverordnung der für Kultur zuständigen Senatsverwal-
tung  festgelegten Hygiene- und  Infektionsstandards einzu-
halten, soweit keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt,

22. entgegen § 11 Absatz 8 an einer Veranstaltung mit mehr als 
den benannten zeitgleich Anwesenden teilnimmt, ohne nega-
tiv getestet zu sein und keine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt,

23. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 bei Versammlungen den Min-
destabstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmenden, die 
nicht zum engsten Angehörigenkreis gehören, nicht einhält,

24. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 als die Versammlung 
veranstaltende Person kein Schutz- und Hygienekonzept er-
stellt oder dieses auf Verlangen der Versammlungsbehörde 
nicht vorlegt,

25. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 4 als die Versammlung leitende 
Person die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts bei 
der Durchführung der Versammlung nicht sicherstellt,

26. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 1 an einer Versammlung mit 
mehr als 50 zeitgleich Anwesenden in geschlossen Räumen 
teilnimmt, ohne negativ getestet zu sein, 

27. entgegen § 16 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verant-
wortlicher einer Verkaufsstelle, eines Kaufhauses oder eines 
Einkaufszentrums (Mall) die Vorgaben der Zutrittssteuerung 
gemäß § 3 nicht beachtet,

28. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 als Kundin oder Kunde eines 
Dienstleistungsgewerbes im Bereich der Körperpflege keine 
FFP2-Maske trägt und keine Ausnahme nach § 17 Absatz 1 
Satz 2 oder Absatz 2 oder § 2 Absatz 2 vorliegt,

29. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1 als Personal eines Dienstleis-
tungsgewerbes im Bereich der Körperpflege keine medizini-
sche Maske trägt und keine Ausnahme nach § 17 Absatz 1 
Satz 2 oder Absatz 2 oder § 2 Absatz 2 vorliegt,

30. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 2 Dienstleistungen im Bereich 
der Körperpflege, bei denen das Tragen einer FFP2-Maske 
auf Grund der Eigenart der Behandlung nicht durchgängig 
möglich ist, in Anspruch nimmt, ohne negativ getestet zu 
sein und keine Ausnahme nach Absatz 2 vorliegt,

31. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 1 gesichtsnahe sexuelle Dienst-
leistungen ohne Geschlechtsverkehr in Anspruch nimmt,

32. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 3 Prostitutionsveranstaltungen 
organisiert oder durchführt,

33. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 4 als Betreiberin oder Betreiber 
eines Prostitutionsgewerbes Dienstleistungen nach § 17 Ab-
satz 3 Satz 1 nicht nur nach Terminvereinbarung und aus-
schließlich an einzelne Personen anbietet,

34. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 5 sexuelle Dienstleistungen in 
Anspruch nimmt ohne negativ getestet zu sein,

35. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 6 keine FFP2-Maske trägt und 
keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt,

36. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 2 geschlossene Räume einer 
Gaststätte aufsucht, ohne negativ getestet zu sein und keine 
Ausnahme nach Halbsatz 2 oder § 19 Absatz 2 Satz 2 vor-
liegt,

37. entgegen § 18 Absatz 1 Satz 3 als Gast in Gaststätten Spei-
sen und Getränke nicht am Tisch verzehrt,

38. entgegen § 18 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber einer Gaststätte oder 
einer Kantine  die Einhaltung  der Hygiene-  und Abstands-
regeln nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach Satz 5 
vorliegt,

39. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber einer Gaststätte bei der 
Öffnung  von  geschlossenen  Räumen  die  im  Hygienerah-
menkonzept  oder  in  einer Rechtsverordnung der  für Wirt-
schaft zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- 
und Infektionsstandards nicht einhält,

8.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum 
von 14 Tagen ständig absondert bis das Ergebnis einer Tes-
tung mittels eines Nukleinsäurenachweises des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorliegt, ohne dass eine Ausnahme nach § 7 
Absatz 1 Satz 2 vorliegt,

9. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 sich als enge Kontakt-
person zu einer mittels PCR-Testung positiv auf SARS-
CoV-2 getesteten Person nicht unverzüglich  in die Haupt- 
oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung 
ermöglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme 
nach Satz 2 vorliegt,

10. entgegen § 7 Absatz 3 sich nicht unverzüglich nach Kennt-
niserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermögli-
chende Unterkunft begibt, 

11. entgegen § 7 Absatz 5 Besuch von Personen empfängt, die 
nicht dem eigenen Haushalt angehören,

12. entgegen § 9 Absatz 1 sich mit anderen als den dort genann-
ten Personen gemeinsam aufhält und keine Ausnahme nach 
Absatz 3 vorliegt,

13. entgegen  §  10 Absatz  1  in Grünanlagen  alkoholische Ge-
tränke verzehrt,

14. entgegen § 10 Absatz 2 keine FFP2-Maske trägt und keine 
Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt,

15. entgegen § 10 Absatz 3 keine medizinische Gesichtsmaske 
trägt und keine Ausnahme nach § 2 Absatz 2 vorliegt,

16. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher einer Veranstaltung im Freien die Einhaltung 
der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet und 
keine Ausnahme nach Absatz 6 Satz 1, § 12 oder § 23 vorliegt,

17. entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 4 als Verantwort-
liche oder Verantwortlicher einer Veranstaltung in geschlos-
senen Räumen die Einhaltung der zulässigen Teilnehmen-
denzahl nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach Ab-
satz 4, Absatz 6 Satz 1, § 12 oder § 23 vorliegt oder im Fall 
von Absatz 4 die Regeln des Hygienerahmenkonzepts der 
zuständigen Senatsverwaltung nicht einhält,

18. entgegen § 11 Absatz 3 als verantwortliche Veranstalterin 
oder verantwortlicher Veranstalter einer Veranstaltung die 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht gewähr-
leistet,

19. entgegen § 11 Absatz 5 Satz 3, § 17 Absatz 5, § 19 Absatz 3, 
§ 29 Absatz 4, § 31 Absatz 4 Satz 2 oder § 34 Absatz 6, je-
weils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 bis 4, als Verantwort-
liche oder Verantwortlicher keine Anwesenheitsdokumenta-
tion  führt,  diese  nicht  vollständig  führt,  sie  nicht  für  die 
Dauer von zwei Wochen aufbewahrt oder speichert, sie auf 
deren Verlangen den zuständigen Behörden nicht zugäng-
lich macht, aushändigt oder auf sonstige Weise den Zugriff 
ermöglicht, sie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht 
vernichtet oder löscht oder anwesende Personen, die unvoll-
ständige oder offensichtlich falsche Angaben machen, den 
Zutritt oder den weiteren Verbleib nicht verwehrt, die Be-
scheinigung über  eine Testung nicht  einsieht,  die  Identität 
der die Bescheinigung vorlegenden Person nicht überprüft 
oder nicht sicherstellt, dass digitale Anwendungen ord-
nungsgemäß genutzt werden und keine Ausnahme nach § 4 
Absatz 1 Nummer 7, Absatz 3 Satz 3, vorliegt,

20. entgegen § 11 Absatz 6 Satz 2 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher von Beerdigungen und Feierlichkeiten anläss-
lich einer Beerdigung sowie privater Veranstaltungen ein-
schließlich Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Abschluss-
feiern oder Feierlichkeiten anlässlich religiöser Feste die 
Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewähr-
leistet und keine Ausnahme nach Absatz 6 Satz 4 vorliegt, 

21. entgegen § 11 Absatz 7 in geschlossenen Räumen gemein-
sam singt, ohne die im Hygienerahmenkonzept oder in einer 
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51. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 sich an Wett-
kampfbetrieben beteiligt, ohne negativ getestet zu sein.

52. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber die geschlossenen Räu-
me einer Tanzlustbarkeit oder eines ähnlichen Unterneh-
mens für den Publikumsverkehr öffnet,

53. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 2 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber eine Tanzlustbarkeit 
oder ein ähnliches Unternehmen im Freien betreibt ohne die 
Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl zu gewähr-
leisten,

54. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 3 als Besucherin oder Besucher 
eine Tanzlustbarkeit oder ein ähnliches Unternehmen auf-
sucht ohne negativ getestet zu sein,

55. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 3 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber einer Sauna, Therme 
oder einer ähnlichen Einrichtung oder als deren Besucherin 
oder Besucher Aufgüsse vornimmt,

56. entgegen § 34 Absatz 2 Satz 4 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber Dampfbäder für den Pu-
blikumsverkehr öffnet,

57. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 1 als Besucherin oder Besucher 
Vergnügungsstätten, Freizeitparks oder Betriebe für Freizeit-
aktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungs-
stellen oder ähnliche Betriebe aufsucht, soweit geschlossene 
Räume betroffen sind, ohne negativ getestet zu sein,

58. entgegen § 34 Absatz 3 Satz 2 als Betreiberin oder Betreiber 
von  Vergnügungsstätten,  Freizeitparks  oder  Betrieben  für 
Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettver-
mittlungsstellen oder ähnlichen Betrieben mehr als die nach 
der  Fläche  der  Verkaufsfläche  oder  des  Geschäftsraumes 
höchstens zulässige Personenzahl einlässt,

59. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 1 als Personal in Arztpraxen 
oder einer anderen Gesundheitseinrichtung keine medizini-
sche Gesichtsmaske trägt und keine Ausnahme nach Satz 3 
oder Absatz 3 oder § 2 Absatz 2 vorliegt,

60. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 2 als Patientin oder Patient oder 
als deren bzw. dessen Begleitperson keine FFP2-Maske 
trägt und keine Ausnahme nach Satz 3 oder Absatz 3 oder 
§ 2 Absatz 2 vorliegt.“

26. In § 42 Absatz 2 wird die Angabe „11. Juli 2021“ durch die An-
gabe „25. Juli 2021“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 6. Juli 2021 

Der Senat von Berlin
Michael  M ü l l e r

Regierender Bürgermeister 
Dilek  K a l a y c i

Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung

40. entgegen § 19 Absatz 1 an Ausflugsfahrten, Stadtrundfahr-
ten, Schiffsausflügen oder vergleichbaren Angeboten, soweit 
geschlossene Räume betroffen sind, ohne negativ getestet zu 
sein teilnimmt,

41. entgegen § 19 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber eines Hotels, eines Beherber-
gungsbetriebs, einer Ferienwohnung oder ähnlicher Einrich-
tungen Übernachtungen anbietet, ohne die im Hygienerah-
menkonzept  oder  in  einer Rechtsverordnung der  für Wirt-
schaft zuständigen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- 
und Infektionsstandards einzuhalten,

42. entgegen § 22 Absatz 1 als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber 
kein Angebot zur Testung unterbreitet oder organisiert, so-
weit keine Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt,

43. entgegen § 22 Absatz 3 als Selbständige oder Selbständiger 
eine  Testung  nicht  durchführen  lässt,  eine  Bescheinigung 
über eine Testung nicht für die Dauer von vier Wochen auf-
bewahrt oder sie den zuständigen Behörden auf deren Ver-
langen nicht zugänglich macht, soweit keine Ausnahme 
nach Absatz 4 vorliegt,

44. entgegen § 27 Absatz 4 Fahrschulen, Bootsschulen, Flug-
schulen und ähnliche Einrichtungen aufsucht, ohne negativ 
getestet zu sein,

45. entgegen § 29 Absatz 1 bei der Öffnung von Kinos, Thea-
tern, Opernhäusern, Konzerthäusern und anderen kulturel-
len Einrichtungen und Veranstaltungsstätten die Vorgaben 
des § 11 nicht beachtet,

46. entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 oder § 32 Absatz 2 als Teil-
nehmende oder Teilnehmender Sport in gedeckten Sport-
anlagen, Fitness- und Tanzstudios, und ähnlichen Einrich-
tungen sowie in Hallenbädern ausübt, ohne negativ getestet 
zu sein und keine Ausnahme nach Absatz 3 vorliegt,

47. entgegen § 31 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber einer gedeckten Sportanlage, 
eines Hallenbades, eines Fitness- oder Tanzstudios oder einer 
ähnlichen Einrichtung die in einem gemeinsamen Hygiene-
rahmenkonzept der für Sport und für Wirtschaft zuständigen 
Senatsverwaltungen  festgelegten  Hygiene-  und  Infektions-
schutzstandards nicht einhält,

48. entgegen § 31 Absatz 4 sich außer während einer Sportaus-
übung  in  gedeckten  Sportanlagen,  Hallenbädern,  Fitness- 
und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen aufhält und 
keine medizinische Gesichtsmaske trägt und keine Ausnah-
me nach Absatz 4 oder § 2 Absatz 2 vorliegt,

49. entgegen § 32 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber Frei- oder Strandbäder ohne Ge-
nehmigung des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes öffnet 
oder die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht 
gewährleistet,

50. entgegen § 33 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 den Wettkampf-
betrieb ohne ein Nutzungs- und Hygienekonzept des jewei-
ligen  Sportfachverbandes  durchführt,  dessen  Regeln  nicht 
beachtet oder die Einhaltung der zulässigen Teilnehmenden-
zahl nicht gewährleistet,
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